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Bestimmung des Wahltages der Bürgermeisterwahl 2026

SACHVERHALT

Die Amtszeit der amtierenden Bürgermeisterin endet am 31.12.2026. Nach § 42 Abs. 3 HGO ist
die Wahl frühstens sechs Monate und spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit
durchzuführen.

Nach § 42 KWG findet die Wahl an einem Sonntag statt. Der Wahltag sowie der Tag einer
Stichwahl sind durch die Stadtverordnetenversammlung zu bestimmen.

Im Sinne einer ordnungsgemäßen Wahlvorbereitung und -durchführung empfiehlt sich eine
möglichst frühzeitige Bestimmung des Wahltages.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reichelsheim bestimmt für die Bürgermeisterwahl
Sonntag, den 23.08.2026 als Wahltag sowie Sonntag, den 06.09.2026 als Stichwahltag.
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